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§12
<

(l) Grabanlagcn für antifaschistische Widerstandskämpfer, für verdiente
Bürger sowie andere Ehrengrabanlagen sind nach den dafür örtlich festgelegten
Bestimmungen zu kennzeichnen, zu unterhalten und zu pflegen.

(2) Die Gräber Gefallener und verstorbener Kriegs gefangen er sowie unter
Kriegseinwirkung verstorbener ausländischer Zivilpersonen sind entsprechend
den Genfer Abkommen zum Schütze der Kriesgsopfer vom 12. August 1949 zu
behandeln.

§13

Der Nachweis über die Belegung von Urnenstellen und Gemeinschaftsanlagen
sowie Erdgräbern ist von dem für die Verwaltung kommunaler bzw. kirchlicher
Friedhöfe Zuständigen mindestens bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes an der
Grabstelle, bei unter Denkmalschutz stehenden Objekten ständig, zu gewährki-
sten.

S 14

(l) Die Verlegung eines genutzten oder bereits geschlossenen Friedhofes kann
auf Beschluß des Rates des Bezirkes erfolgen. Für die Veriegung von Friedhofs-
teilen bedarf es des Beschlusses des Rates des Kreises.

(2) Soweit von der im Abs. l genannten Verlegung Gräber Gefallener oder
verstorbener Kriegsgefangener sowie unter Kriegseinwirkung verstorbener aus-
landischer Zivilpersonen betroffen werden, ist die jeweilige Regierung von der
Absicht der Verlegung auf diplomatischem Wege zu informieren.

V. Tod unter verdächtigen Umständen

S 15

(l) Beim Auffinden von oder beim Umgang mit Leichen, bei Jenen sich
Anhaltspunkte dafür ergeben, daß der Tod unter verdächtigen Umständen
eingetreten ist, bei nicht aufgeklärter Todesart und bei unbekannten Verstorbe-
nen ist die nächstgelegcne Dienststelle der Deutschen Volkspolizei zu informie-
ren und nach den dafür geltenden Rechtsvorschriften zu verfahren.

^? Die Übernahme von Leichen gemäß Abs. l durch Einrichtungen der
medizinischen Forschung und Lehre bedarf der Zustimmung des Staatsanwaltes.
Die wissenschaftlichen Einrichtungen sind an die erteilten Auflagen gebunden.
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(3) Die Bestattung ist bei Todesfällen gemäß Abs. l nur mit schriftlicher
Zustimmung des Staatsanwaltes zulässig. Feuerbestattungen müssen gesondert
beantragt werden.

(4) Zur Exhumierung von Leichen oder Aschenresten auf Anordnung des
Staatsanwaltes bedarf es keiner Zustimmung gemäß § 11 Abs. 2.

(5) Beim Bergen von Leichen gemäß Abs. l sind durch das die Untersuchung
führende Organ die notwendigen Maßnahmen zur Sicherstellung der bei diesen
Verstorbenen befindlichen Gegenstände einzuleiten, sofern sie nicht Angehöri-
gen nach § 5 Abs. l gegen Quittung ausgehändigt werden können.

VI. Auflagen und Verfügungen

§16

(l) Die Leiter der zuständigen Fachorgane der Räte der Bezirke und Kreise,
die Vorsitzenden der Räte der Städte und Gemeinden und die Leiter der

Staatlichen Hygieneinspektionen können zur Durchsetzung dieser Verordnung
und ihrer Durchführungsbesrimmungen, insbesondere zum ordnungsgemäßen
Ablauf der gesamten Bestattungshandlung, zur Durchsetzung der Ordnung bei
der Bestattung von unter verdächtigen Umständen Verstorbenen, zur hygiemsch
einwandfreien Unterhaltung von Friedhofsflächen sowie für Exhumierungen die
erforderlichen Auflagen erteilen oder Maßnahmen verfügen.

(2) Die von den Leitern der zuständigen staatlichen Organe erteilten Auflagen
oder getroffenen Verfügungen ergehen schriftlich. Sie sind zu begründen und
den Betroffenen auszuhändigen.

(3) Gegen Auflagen oder Verfügungen kann Beschwerde eingelegt werden.
Die Beschwerde ist schriftlich oder mündlich unter Angabe der Gründe
innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Zugang der Festlegung bei dem Organ
einzulegen, das die Entscheidung getroffen hat.

(4) Über die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach ihrem
Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde nicht oder nicht im vollen
Umfang stattgegeben, ist sie innerhalb dieser Frist dem zuständigen übergeord-
neten Fachorgan zur Entscheidung zuzuleiten. Der Einreicher der Beschwerde
ist davon zu informieren. Das übergeordnete Fachorgan hat innerhalb weiterer
4 Wochen endgültig zu entscheiden.

(5) Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung. Das zuständige Organ
kann jedoch die Durchführung der verfügten Maßnahmen bis zur endgültigen
Entscheidung vorläufig aussetzen.

657


